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RUNDSCHAU : ' -

Gestaltung offentlicher Raume

Zwischen den Zeilen lesen lernen

rh. Die Ortsgruppe
Aargau des Schweizeri-
schen Werkbundes hat
kiirzlich zu einer Ta-
gung iiber die Gestal-
tung offentlicher Rau-
me nach Brugg eingela-
den. Dabei beschiftigte
die Teilnehmer vor
allem die zunehmende
Verwahrlosung und
Verarmung solcher
Ré&ume durch einen
tibermissigen Perfek-
tionsdrang.

«Die Bestattung erfolgt in
Reihen... Grabmiiler: erlaubt
sind Holz, Stein oder Kunst-
stein. Nicht erlaubt sind:
Grabplatten, auffallig gefarbte
und hochglanzpolierte Steine,
schwarz-schwedisch ~ Granit
(auch S.S. Granit genannt),
nordisch Granit, Labrador,
Vanevik, Transa, Christallina-
Marmor (mit Ausnahme der
Sorten Colombo hell, Colom-
bo dunkel, Colombo uni), Bar-
diglio-Marmor geschliffen,
Monumente in Obelisk- und
Phantasieformen oder unbe-
arbeitete Blocke, Photogra-
phien, Porzellan, Glas oder
Email auf den Monu-
menten... Ein Kiesbelag an
Stelle einer Bepflanzung ist
untersagt. Rosenbdume und
baumartige Pflanzen sind
nicht erlaubt.»

So makaber sich dies anhort —
es handelt sich nicht um die
Passage eines Satirestiicks,
sondern um einen Auszug aus
dem Friedhofsreglement einer
Schweizer Gemeinde — noch
dazu um einen sehr gestraff-
ten: Drei (gekiirzte) Paragra-
phen von 24. Ellen Meyrat-
Schlee, Soziologin und Plane-
rin, leitete mit diesem Zitat ihr
Referat ein «Von der Unmog-
lichkeit, Spuren zu setzen,
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Perfektion im offentlichen
Raum».

«Der offentliche Raum ver-
armt in seiner Uberfiilltheit»,
umriss Tagungsleiter Ruedi
Eppler den Begriff «Verwahr-
losung». Wir verbauen uns die
Chance, Spuren zu setzen — im
wahrsten Sinne des Wortes.
Ellen Meyrat-Schlee «beklag-
te» unser Streben nach per-
fekter Gestaltung des offentli-
chen Raums. Sie ortete darin
unsere mit Design kaschierte
Ohnmacht, mit ihm umzuge-
hen, seinen Charakter zu er-
fassen. Die Schwierigkeit im
Umgang mit dem offentlichen
Raum erwédchst aus seinem
Charakter, Allgemeingut zu
sein — Kollektivbesitz. Was al-
len gehort, muss den An-
spriichen aller geniigen; das
entspricht unserem Demokra-
tieverstindnis — Gleichheit,
und sei es wenigstens im Le-
ben nach dem Tod. Dieses Gut
zu verteidigen, befleissigen wir
uns, den Weg zur Perfektion
unter die Fiisse nehmend, ihn
mit Reglementen pflasternd
(auch Material und Form von
Pflasterungen in unseren Alt-
stidten unterliegen Verord-
nungen!). Sie verhindern das
Ausufern, schleifen Ecken und
Kanten ab, schliessen die Ge-
fahr aus, Anstoss zu erregen
und «wehren den Anfingen»
der Verwahrlosung: Ziirich
liess eine Parkbank gestalten,
deren Form den Missbrauch
als Ubernachtungsstitte ver-
unmoglicht.

Offentlicher Raum muss un-
auffillig  gestaltet werden,
kiinstlerische Manifestationen
ernten regelmassig wahre Pro-
teststiirme. Dem ist der Kiinst-
ler Norbert Radermacher ge-
schickt ausgewichen: Im un-
wirtlichen Gebiet nahe dem
Maag-Areal in Zirich hat er
auf den Randstein eines Trot-
toirs einen Beton-Gugelhopf
plaziert: ein menschliches Ele-
ment, geradezu Inbegriff des

heimischen Herdes, aber auch
heimtiickischer Stolperstein,
dessen Provokation in seiner
Unauffilligkeit liegt. Er setzt
sich dem kollektiven Zorn
nicht aus.

Der Kiinstler Max Matter, der
auf Dias eine Entdeckungs-
reise durch den offentlichen
Raum projizierte, leuchtete
dessen Nischen aus, fiir die wir
unsern Blick schérfen sollten.
Matter schien Ellen Meyrats
These der perfekt installierten
Raume zu widerlegen. Sie sei-
en nicht gestaltet, arrangierten
sich vielmehr selber durch die
Objekte, die darin «abgestellt
sind», und wir konnten bloss
noch «biischeln», zurecht-
riicken, bereinigen oder sich
selber iiberlassen, unsere Ein-
griffe vermochten das Eigen-
leben Offentlicher Rédume
aber nicht zu «beeintriachti-
gen», war Matters Kommen-
tar, den er mit seinen Bildern
eindriicklich untermauerte.
Dies etwa mit dem Bild ei-
nes vierarmigen Kandelabers,
deren  Beleuchtungskorper
schienen in Konkurrenz treten
zu wollen mit dem Kreuz
Christi, das sich in den rechten
Bildhintergrund  «verdriick-
te», als schamte es sich, nur
zwel Arme in den Raum zu
recken. Kandelaber und
Kreuz gehen die Symbiose
zum Kunstwerk ein. Das eine
Objekt wertet das andere auf.
Je allein wiirden sie — wenn
iberhaupt — nur in ihrer Funk-
tion wahrgenommen: Der
Kandelaber als Lichtspender,
das Wegkreuz als Relikt.
Bewusst gesetzte und zufillig
wachsende Kunst im offentli-
chen Raum markieren die
Stufen des Prozesses der
Riickeroberung, die etwa in
das Gralffiti — an die Mauer ei-
nes privaten Wohnhauses ge-
sprayt — miindet: «Ich bin voll-
kommen meiner Meinung.»
Oder die Fassade eines
schmucken Einfamilienhauses

ziert, dessen Bewohnerin mit
dem stidndigen Wechsel des
Anstrichs den Verlauf der Jah-
reszeiten dokumentiert: Ein-
griffe in den Offentlichen
Raum, im «Schutz» des priva-
ten Terrains, des Privateigen-
tums. Das wire auch als eine
Form des Riickbaus der Um-
welt zu verstehen.

Matters  Bilderreigen illu-
strierte denn auch nicht die
Antithese zu Meyrats Posi-
tion, sondern vielmehr die
Kehrseite der Medaille, wel-
che die Soziologin/Planerin
vorgeblendet hatte, forderte
sie doch ebenso auf, das Un-
sichtbare entdecken zu lernen.
Matter befand seinerseits:
«Alles, was sich im o6ffentli-
chen Raum befindet, ist indu-
striell ~ hergestellt,  somit
erdacht, entworfen, verniinftig
geplant, designt, bewusst pla-
ziert.» Und fragt: «Warum
stellt sich dennoch der Ein-
druck der Verwahrlosung
ein?»

Verwahrlosung verstanden als
Verarmung in der Perfektion,
an der auch die Sprache leidet,
die einen Gipfelpunkt der Ab-
geschliffenheit und Verkiir-
zung in dem Ausdruck «ok»
erklommen hat, wie die
Schriftstellerin Isolde Schaad
monierte: «Die Sprache, ge-
schmiert mit «ok», einer Kon-
jugation, die hilt» Es tite
sichtlich not, zwischen den
(Hauser-) Zeilen lesen zu ler-
nen, die Liicken der Sprache
ebenso auszuloten wie die Ni-
schen der Rdume: «In diesem
Gebiet ist es verboten, a) die
Landschaft zu verunstalten
oder ihren Charakter zu ver-
dndern, z.B. storend wirkende
Reklameschilder aufzustellen
— folglich diirfen Reklame-
schilder, die nicht storend wir-
ken, in diesem Gebiet aufge-
stellt werden.» (Ulrich Hol-
bein in seiner «Sprachlupe» in
«Die Zeit» vom 13. Januar.)
Mit solcherart geschérftem
Blick sollen sich nun Studie-
rende der Kunstschulen von
Luzern und Muttenz sowie
der HTL Brugg/Windisch im
offentlichen Raum umsehen
und Projekte fiir deren Ge-
staltung entwickeln.



	Zwischen den Zeilen lesen lernen : Gestaltung öffentlicher Räume

